
Der Vorsitzende des
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft
und Beschäftigung
der Stadtverordnetenversammlung
Amt der Stadtverordnetenversammlung
Rathaus-Schloßplatz 6-65183 Wiesbaden
Telefon (0611) 31-3397
Telefax (0611) 31-3902
E-mail: stadtverordnetenversammlung@wiesbaden.de
Sachbearbeiterin: Elke Kessel 
E-mail: elke.kessel@wiesbaden.de
Wiesbaden, 7/2/2004 9:29:00 AM

 1. Den Mitgliedern des
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Beschäftigung

2. Den Fraktionen bzw. Fraktionsstatusinhabern
3. Dem Magistrat
4. Nachrichtlich
    Frau Stadtverordnetenvorsteherin

Einladung

zur öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung

am Donnerstag, 08.07.2004, um 15:45 Uhr, 
Rathaus, Raum 304 (3. Stock), Schloßplatz 6, Wiesbaden

Tagesordnung 

1. 04-F-03-0056 ANLAGE

Finanzierung der Biennale 
- Antrag der Stadtverordnetenfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30.06.2004

2. 04-V-37-0001 DL 21/04-3, 20/04-2

Gebührenordnung für Leistungen der Feuerwehr in Wiesbaden 

Der Magistrat berät hierzu erneut am 06.07.2004.

3. 04-V-37-0003 DL 21/04-4

Änderungssatzung über die Gebühren für den Rettungsdienst 

Eine Synopse wird nachgereicht.
Zu diesem Punkt findet eine Sitzung des Gesundheitsausschusses am 08.07.2004 um 

15.30 Uhr statt.
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4. 04-V-67-0016 DL 17/04-12

Organisatorische Änderungen im Bereich des Amtes für Grünflächen,
Landwirtschaft und Forsten; Stadtgärtnerei 

5. 04-V-67-0019

Organisatorische Änderungen im Bereich des Amtes für Grünflächen,
Landwirtschaft und Forsten; Stadtgärtnerei

Die Beratungsunterlagen lagen bei Drucklegung noch nicht vor und werden 
nachgereicht. 
Der Magistrat berät hierzu voraussichtlich am 06.07.2004. 

Zu diesem Punkt findet eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Sauberkeit 
am 08.07.2004 um 15.15 Uhr statt.

6. Verschiedenes

Sachstandsbericht zur Übernahme von Inspektoranwärterinnen und Inspektoranwärtern nach 
dem Vorbereitungsdienst durch die Stadt Wiesbaden

Falls ein Ausschussmitglied an der Teilnahme verhindert sein sollte, wird um Weitergabe
der Einladung gemäß § 62 HGO gebeten.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt der Ausschuss nicht öffentlich, falls
Tagesordnungspunkte zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung
vorgesehen werden.

Winkelmann
Vorsitzender


